
#ST# Bundesbeschluss
über den Neubau des Schweizerischen Instituts
für Berufspädagogik

vom 23. Juni 1982

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

gestützt auf die Artikel 27sexies und 34ter der Bundesverfassung
und Artikel 36 des Bundesgesetzes vom 19. April 1978 ') über die Berufsbildung,
nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 12. August 19812\

beschliesst:

Art. l

Für die Erstellung eines Neubaus für das Schweizerische Institut für Berufspä-
dagogik wird ein Objektkredit von 20388000 Franken bewilligt.

Art. 2

Der jährliche Zahlungsbedarf ist in den Voranschlag einzustellen.

Art. 3

Dieser Beschluss ist nicht allgemeinverbindlich; er untersteht nicht dem Refe-
rendum.

Ständerat, 18. März 1982 Nationalrat, 23. Juni 1982

Der Präsident: Dillier Die Präsidentin: Lang
Die Sekretärin: Huber Der Protokollführer: Zwicker
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